
Satzung der Gemeinde Leegebruch
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Friedhofes

der Gemeinde Leegebruch

(Friedhofsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 5 und 35 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom
15.10.1993 (GVBl. I. S. 398), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform und zur
Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden im Land Brandenburg vom 13. März 2001
(GVBl. I. S. 30), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Brandenburg vom 27.07.1991 (GVBl. I. S. 145) in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Juni 1999 (GVBL. I. S. 231) und § 21 der Friedhofssatzung der Gemeinde Leegebruch
vom 05.04.2001, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Leegebruch am 28.06.2001
folgende Satzung beschlossen.

Inhalt:

§  1 Gebührensatz für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes

§  2 Gebühr für die Verlängerung des Nutzungszeitraumes

§  3 Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle

§  4 Gebührenpflichtige

§  5 Gebührenveranlagung und Fälligkeit

§  6 Inkrafttreten



-  2  -

§  1
Gebührensatz für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes

Die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes für 20 Jahre beträgt:

1. Für die Nutzung eines Einzelgrabes      705,00 DM
ab dem 01.01.2002      360,00 €

2. Für die Nutzung eines Doppelgrabes (erste
Beisetzung in einer Grabstelle)   1.739,00 DM

ab dem 01.01.2002      889,00 €

3. Für die Verlängerung des Grabnutzungsrechtes in
Folge einer weiteren Beisetzung in einem Doppelgrab,
für welches bereits eine Grabnutzungsgebühr erhoben wurde      599,00 DM

ab dem 01.01.2002      306,00 €

4. Für die Nutzung eines Urnengrabes (erste
Beisetzung in einer Grabstelle)      263,00 DM

ab dem 01.01.2002      134,00 €

5. Für die Verlängerung eines Grabnutzungsrechtes
in Folge einer weiteren Beisetzung in einem Urnengrab,
für welches bereits eine Grabnutzungsgebühr
erhoben wurde        94,00 DM

ab dem 01.01.2002        48,00 €

6. Für die Nutzung einer Grabstelle in der
Urnengemeinschaftsanlage      142,00 DM

ab dem 01.01.2002        72,00 €

§  2
Gebühr für die Verlängerung des Nutzungszeitraumes

Die Gebühr für die Verlängerung des Nutzungszeitraumes einer Grabstelle um fünf Jahre
beträgt:

1. für eine Einzelgrabstelle      183,00 DM
ab dem 01.01.2002        93,00 €

2. für eine Doppelgrabstelle      450,00 DM
ab dem 01.01.2002      230,00 €

3. für eine Urnengrabstelle        71,00 DM
ab dem 01.01.2002        36,00 €
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§  3
Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle

Die Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle beträgt:      200,00 DM
ab dem 01.01.2002      102,00 €

§  4
Gebührenpflichtige

1. Zur Zahlung der Gebühr ist der Antragsteller oder derjenige verpflichtet, in dessen
Auftrag die Benutzung des Friedhofes erfolgt.

2. Wird der Auftrag von mehreren Personen oder im Auftrage einer anderen oder
mehrerer Personen gestellt, so haftet jeder einzelne als Gesamtschuldner.

§  5
Gebührenveranlagung und Fälligkeit

1. Die Veranlagung zu der Gebühr erfolgt durch die Bekanntgabe eines
Gebührenbescheides.

2. Die Gebühren werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig.

§  6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 10. Mai 2001 in Kraft. Gleichzeitig treten alle
entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft

Leegebruch, den 29. Juni 2001

E c k e r t    R e i c h e n b e r g e r
- Bürgermeister - - Vorsitzender der Gemeindevertretung -


